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A r z t h a f t u n g s r e c h t
Ärztliches Aufklärungsgespräch erst kurz 
vor OP kommt zu spät
Die Einwilligung eines Patienten in einen 
ärztlichen Eingriff ist nur dann wirksam, 
wenn der Arzt zuvor verständlich und aus-
führlich über die Risiken der OP aufgeklärt 
hat. Die Aufklärung muss auch so frühzei-
tig sein, dass dem Patienten für die Ent-
scheidung genügend Bedenkzeit verbleibt. 
Ein Aufklärungsgespräch erst am Tag der 
Operation oder sogar erst während der 
OP-Vorbereitung ist wegen des bestehen-
den Zeitdrucks grundsätzlich verspätet. Als 
Folge dessen ist die durchgeführte Operati-
on rechtswidrig. Das Landgericht Franken - 
thal hat in einem solchen Fall einer Frau aus 
Baden-Württemberg ein Schmerzensgeld in 
Höhe von 10.000 € zugesprochen.

Die Frau litt unter mehreren Augenbe-
schwerden, unter anderem starker Kurz - 
sichtigkeit, erhöhtem Augeninnendruck und 
Trübung einer Linse. In einer Augenarzt-
praxis in der Metropolregion Rhein-Neck-
ar wurde ihr deshalb bei einem Auge eine 
Linse mit mehreren Sehstärken eingesetzt. 
Kurze Zeit nach der OP kam es zu einer we-
sentlichen Verschlechterung der Sehfähig-
keit auf nur noch 25 %. Die Patientin gab 
dem operierenden Arzt hierfür die Schuld; 
ihm seien Fehler bei der Behandlung unter-
laufen. Außerdem habe er sie nicht ausrei-
chend über die Risiken der Operation aufge-
klärt, weshalb sie sich nicht für eine andere, 
weniger riskante Behandlung entschieden 

habe. Sie verklagte den behandelnden Arzt 
auf ein angemessenes Schmerzensgeld.
Die Klage hatte Erfolg. Zwar konnte ein 
Sachverständiger nicht feststellen, dass die 
Operation fehlerhaft abgelaufen war. Al-
lerdings sei der Eingriff bereits wegen feh-
lender wirksamer Einwilligung rechtswidrig 
gewesen. Der Arzt habe nicht beweisen 
können, dass die Patientin vor der OP recht-
zeitig und ausreichend aufgeklärt worden 
war. Nach dem eigenen Vortrag des Arztes 
habe das Aufklärungsgespräch erst am 
OP-Tag, etwa eine halbe Stunde vor dem 
Eingriff im Rahmen einer vorbereitenden 
Untersuchung stattgefunden. Das sei nicht 
ausreichend, um einem Patienten eine freie 
Entscheidung für oder gegen eine Operati-
on ohne Zeitdruck zu ermöglichen, so das 
LG. Darüber hinaus habe die, von dem Arzt 
behauptete, Aufklärung auch inhaltliche 
Mängel aufgewiesen.
Landgericht Frankenthal (Pfalz),
Urteil vom 30.05.2022 –  4 O 147/21 –

N a c h b a r r e c h t
Nachbarn müssen Reflexionen einer 
Photovoltaikanlage hinnehmen
Ein Grundstückseigentümer kann nur dann 
gegen eine störende Reflexion einer Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach eines Nach-
barn vorgehen, wenn dadurch „wesent-
liche“ Beeinträchtigungen verbunden sind. 
Dies hat das Oberlandesgericht Braun-
schweig entschieden.
Auf dem Hausdach der Beklagten sind in 
Richtung des Wohnhauses der klagenden 
Partei u.a. Paneele einer Photovoltaikan-
lage montiert. Die klagende Partei be-
hauptete, durch die Reflexion der Sonnen-
einstrahlung auf die Paneele in Teilen ihres 
Hauses in unzumutbarer Weise geblendet 
zu werden. Es gebe technische Normen 
und Regelwerke, die vorgeben würden, wie 
Lichtemissionen/-immissionen zu bewer-
ten seien, und welche Grenzwerte bestün-
den. Diese seien im vorliegenden Fall über-
schritten. Ihren Antrag, die Reflexionen zu 
beseitigen, wies das Landgericht Göttingen 
erstinstanzlich nach Einholung eines Sach-
verständigengutachtens ab.
Aber auch mit ihrer Berufung hat die kla-
gende Partei keinen Erfolg. Zwar sei das 
Eigentum der klagenden Partei durch die 
Reflexionen grundsätzlich beeinträchtigt, 

so das OLG. Jedoch sei diese Beeinträch-
tigung nicht wesentlich. Maßstab für die 
Frage, ob eine Beeinträchtigung noch un-
wesentlich oder bereits wesentlich ist, sei 
nach ständiger Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs, das Empfinden eines „ver-
ständigen Durchschnittsmenschen“, d.h. in 
diesem konkreten Fall, des „Durchschnitts-
benutzers“ des beeinträchtigten Grund-
stücks. Wie bereits das Landgericht urteilte 
das OLG, dass für Reflexionen durch Son-
neneinstrahlung keine durch Gesetze oder 
Richtlinien festgelegten Richtwerte exis-
tierten.

Auch der Hinweis der Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
(LAI), dass eine erhebliche Belästigung 
vorliegen könne, wenn die Lichteinwirkung 
mindestens 30 Minuten am Tag oder 30 
Stunden pro Kalenderjahr betrage, beträ-
fe andere Konstellationen und sei überdies 
nicht verbindlich, könne aber als Entschei-
dungshilfe herangezogen werden. Aber 
auch danach sei nicht von einer wesent-
lichen Beeinträchtigung auszugehen. Nach 
den Feststellungen des Sachverständigen, 
auf die sich die Entscheidung des Oberlan-
desgerichts stützt, seien in dem Wohnraum 
der klagenden Partei insgesamt nur an 60 
Tagen im Jahr und insgesamt unter 20 
Stunden pro Jahr Reflexionen verursacht 
durch die Paneele wahrnehmbar. Der Sach-
verständige habe für diese Erkenntnisse 
u.a. die Lage der Wohnhäuser, die Nei-
gungswinkel der Anlage, den Sonnenstand 
und Wetterdaten ermittelt und ausgewer-
tet. Auch bei dem von dem Sachverständi-
gen durchgeführten Ortstermin konnte nur 
eine Aufhellung festgestellt werden, ohne 
dass eine Blendung des Auges gegeben 
war.
Oberlandesgericht Braunschweig,
Urteil vom 14.07.2022 –  8 U 166/21 –
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Trotz gewissenhafter Bearbeitung der 
Beiträge kann eine Haftung für die Inhalte 
nicht übernommen werden. Verbindliche 
Auskünfte können nur im Rahmen eines 
Mandatsverhältnisses erteilt werden. 
Bildquellen: dawr.de, pixabay.com

S o z i a l r e c h t
Kein Inflationsausgleich
Das Landessozialgericht Niedersach-
sen-Bremen hat entschieden, dass für eine 
gerichtliche Anordnung zur Erhöhung 
existenzsichernder Leistungen zum Infla-
tionsausgleich keine rechtliche Grundlage 
besteht.

Bei Gericht stellte der Mann einen Eilantrag 
auf eine Erhöhung der Regelleistung auf 620 
Euro. Zur Begründung berief er sich auf die 
exorbitant gestiegene Inflationsrate. Auf-
grund der Preissteigerungen vor allem für 
Nahrungsmittel sei der Betrag evident un-
zureichend und untergrabe die Menschen-
würde. Die bisherigen gesetzgeberischen 
Entlastungsmaßnahmen seien nicht ausrei-
chend. Das strukturelle Defizit könne nach 
seiner Ansicht nur durch eine Anhebung der 
Regelleistung ausgeglichen werden.
Das Gericht hat den Eilantrag abgelehnt. 
Wegen der Bindung der Gerichte an Recht 
und Gesetz könne ein über den gesetzlichen 
Betrag hinausgehender Regelsatz nicht 
zugesprochen werden. Dafür gebe es kei-
ne gesetzliche Grundlage. Die Konkretisie-
rung grundrechtlicher Leistungsansprüche 
sei ausschließlich dem parlamentarischen 
Gesetzgeber vorbehalten. Die Fachgerichte 
seien nicht befugt, einem Antragsteller 
unmittelbar aus dem Grundgesetz höhere 
Leistungen im Eilverfahren zuzusprechen.
Zudem sei der gegenwärtige Regelsatz 
auch nicht offensichtlich unzureichend. 
Zwar sprächen die Preissteigerungen dafür, 
dass die Höhe der Regelsätze schon gegen-
wärtig nicht mehr ausreiche um das zu si-
chern. Zu berücksichtigen sei aber, dass die 
Bundesregierung und der Gesetzgeber die 
Gefahr unzureichender Leistungen erkannt 
und reagiert hätten (u.a. 9-Euro-Ticket, Tan-
krabatt, 200 Euro Einmalzahlung an Grund-
sicherungsempfänger) und weitere Ent- 
lastungen auch von Leistungsempfängern 
sind angekündigt).
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen,
Beschluss vom 24.08.2022 –  L 8 SO 56/22 B ER –

M i e t r e c h t
Beweislast für mitvermieteten Teppich 
liegt beim Mieter
Beansprucht ein Wohnungsmieter die In-
standsetzung des Teppichbodens, so muss 
er beweisen können, dass der Teppich mit-
vermietet wurde. Dies kann etwa durch den 
Mietvertrag oder das Übergabeprotokoll 
geschehen. Dies hat das Landgericht Berlin 
entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall klagte die 
Mieterin einer Wohnung in Berlin im Jahr 
2019 vor dem Amtsgericht Berlin-Charlot-
tenburg unter anderem auf Instandsetzung 
des Teppichbodens. Die Vermieterin stritt 

ab, dass der Teppich mitvermietet wurde. 
Da die Mieterin nicht das Gegenteil nach-
weisen konnte, verneinte das Amtsgerichts 
den Instandsetzungsanspruch. Dagegen 
richtete sich die Berufung der Mieterin.
Das Landgericht Berlin bestätigte die Ent-
scheidung des Amtsgerichts. Ein Anspruch 
auf Instandsetzung des Teppichbodens be-
stehe nicht. Zwar sei ein Vermieter nach § 
535 Abs. 1 Satz 2 BGB verpflichtet, den zum 
vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zu-
stand der Mietsache während der Mietzeit 
zu erhalten. Jedoch hätte dazu die Miete-
rin nachweisen müssen, dass der Teppich 
mitvermietet wurde. Dies könne durch den 
Mietvertrag oder das Übergabeprotokoll 
geschehen. Der Mietvertrag ergab insoweit 
jedoch keine Anhaltspunkte. Ein Übergabe-
protokoll hatte die Mieterin nicht vorgelegt.
Landgericht Berlin,
Urteil vom 17.03.2022 –  65 S 211/21 –

V e r k e h r s r e c h t
Geschwindigkeitsüberschreitung von 22 
km/h nicht zwingend wahrnehmbar
Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 
22 km/h ist nicht zwingend anhand äußerer 
Kriterien wahrnehmbar, so dass der Vorwurf 
des vorsätzlichen Geschwindigkeitsver-
stoßes im Zweifel nicht begründet werden 
kann. Dies hat das Oberlandesgericht Zwei-
brücken entschieden.
In einer Nacht im August 2021 überschritt 
ein Autofahrer auf einer Autobahn in Rhein-
land-Pfalz die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit von 60 km/h um 22 km/h. Die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit war aufgrund 
einer Baustelle herabgesetzt worden. Das 
Amtsgericht Kaiserslautern verurteilte den 
Betroffenen wegen vorsätzlicher Über-
schreitung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit zu einer Geldbuße von 140 €. Seiner 
Meinung nach, habe der Betroffene auf-
grund der sensorischen Eindrücke, des Mo-
torengeräuschs, der Fahrzeugvibration und 
der Schnelligkeit der Änderung der Umge-
bung die Geschwindigkeitsüberschreitung 
erkannt und diese billigend in Kauf genom-
men. Gegen diese Entscheidung richtete 
sich die Rechtsbeschwerde des Betroffenen.
Das Oberlandesgericht Zweibrücken ent-
schied zu Gunsten des Betroffenen. Die 
Begründung des Amtsgerichts zum Vor-
satzvorwurf sei nicht tragfähig. Zwar könne 
bei einer Übertretung von mindestens 40 % 
der angeordneten Höchstgeschwindigkeit 
davon ausgegangen werden, dass der Be-
troffene die Überschreitung kennt. Bei einer 
solchen erheblichen Geschwindigkeitsü-
berschreitung könne in der Regel davon 
ausgegangen werden, dass der Fahrer an-
hand der Motorengeräusche, der sonstigen 
Fahrgeräusche, der Fahrzeugvibration und 
der Schnelligkeit der Änderung der Umge-
bung zuverlässig einschätzen könne, dass 
er die erlaubte und ihm bekannte zulässige 
Höchstgeschwindigkeit wesentlich über-
schreitet. Der Betroffene habe hier die zu-
gelassene Höchstgeschwindigkeit um ca. 37 
% überschritten.
Hinzukomme, so das Oberlandesgericht, 
dass eine vergleichsweise niedrige Übertre-
tung von 22 km/h nicht ohne weiteres er-
kennbar sei. Die sensorisch wahrnehmbaren 

Merkmale eines zu schnellen Fahrens fallen 
umso geringer aus, je geringer der Abstand 
zwischen zugelassener und tatsächlicher 
Geschwindigkeit ausfällt. So sei eine Diffe-
renz zwischen erlaubter 100 km/h und tat-
sächlich gefahrener 140 km/h für den Fahrer 
weit deutlicher erkennbar, als eine Differenz 
zwischen 60 km/h und 84 km/h, obwohl 
das relative Maß der Überschreitung jeweils 
gleich ist. Dies gelte erst recht innerhalb 
einer Baustelle, bei der aufgrund von Fahr-
bahnunebenheiten auch bei Einhaltung der 
erlaubten Geschwindigkeit regelmäßig mit 
höheren Fahrgeräuschen zu rechnen ist.
Oberlandesgericht Zweibrücken,
Beschluss vom 11.07.2022 –  1 OWi 2 SsBs 39/22 –

M i e t r e c h t
Mietkosten für Rauchwarnmelder nicht 
auf Wohnungsmieter umlegbar
Die Kosten für die Anmietung von 
Rauchwarnmeldern sind gleichzusetzen 
mit den Kosten für deren Erwerb und sind 
daher nicht auf die Mieter umlegbar. Es 
handelt sich bei den Mietkosten nicht um 
sonstige Betriebskosten im Sinne von § 
2 Nr. 17 BetrKV. Dies hat der Bundesge-
richtshof entschieden.
Seit dem Jahr 2016 sollte die Mieterin 
einer Wohnung in Nordrhein-Westfalen 
anteilig die Kosten für die Anmietung der 
Rauchwarnmelder als Betriebskosten zah-
len. Darüber entbrannte in der Folgezeit 
vor Gericht ein Streit. Sowohl das Amts-
gericht Bergheim als auch das Landge-
richt Köln vertraten die Ansicht, dass die 
Kosten für die Miete von Rauchwarnmel-
dern nicht umlagefähig seien. Nunmehr 
sollte der Bundesgerichtshof darüber 
entscheiden.
Der Bundesgerichtshof entschied, dass 
die Kosten für die Miete der Rauchwarn-
melder keine umlagefähigen Betriebsko-
sten darstellen. Es handele sich nicht um 
sonstige Betriebskosten im Sinne von § 
2 Nr. 17 BetrKV. Die Anmietkosten seien 
gleichzusetzen mit den Kosten für den 
Erwerb von Rauchwarnmeldern, welche 
nicht umlegbar seien. Der Vermieter habe 
die Kosten für die Anschaffung von Be-
triebsmitteln selbst zu tragen.
Soweit der Betriebskostenkatalog des § 2 
Nr. 1 - 16 BetrKV vereinzelt die Kosten für 
die Anmietung bestimmter Geräte nennt 
und damit deren Umlage erlaube, sei dies 
nach Auffassung des Bundesgerichtshofs 
für den vorliegenden Fall unerheblich. 
Dabei handele es sich nämlich um ge-
setzlich vorgesehene Ausnahmefälle. Der 
Ausnahmecharakter verbiete es, auch an-
dere als die ausdrücklich in der Aufzäh-
lung enthaltenen Kostenpositionen nach 
§ 2 Nr. 17 BetrKV als umlagefähig zu be-
handeln.
Bundesgerichtshof,
Urteil vom 11.05.2022 – VIII ZR 379/20 –
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